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Hauptsatzung des Amtes Eiderkanal 
(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 
Aufgrund des § 24 a der Amtsordnung für Schleswig-Holstein vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. S. 112) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 
28. Februar 2003 (GVOBl. S. 57), jeweils in der derzeit geltenden Fassung, wird nach 
Beschluss des Amtsausschusses des Amtes Eiderkanal vom 24. September 2018 und mit 
Genehmigung des Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung des 
Amtes Eiderkanal erlassen: 
 
 

§ 1 
Amtssitz, Wappen, Siegel 

(zu beachten: § 1 Abs. 2 und 4 AO) 
 

(1) Die Verwaltung des Amtes hat ihren Sitz in Osterrönfeld. 
 

(2) Das Amt führt das kleine Landessiegel mit der Inschrift „Amt Eiderkanal“. 
 
 

§ 2 
Amtsausschuss 

(zu beachten: § 9 Abs. 4, § 24 a AO, 
§ 34 GO) 

 
(1) Der Amtsausschuss trifft alle für das Amt wichtige Entscheidungen und überwacht 

ihre Durchführung. Er kann Entscheidungen mit der Beschränkung des § 28 GO auch 
für bestimmte Aufgabenbereiche allgemein durch die Hauptsatzung oder im Einzelfall 
durch Beschluss auf den Finanz- und Personalausschuss oder die Leitende 
Verwaltungsbeamtin oder den Leitenden Verwaltungsbeamten übertragen. 

 
(2) Jedes Mitglied des Amtsausschusses hat eine Stellvertreterin oder einen 

Stellvertreter. Die Stellvertretenden vertreten die Mitglieder des Amtsausschusses im 
Verhinderungsfall. 

 
 

§ 3 
Amtsvorsteherin, Amtsvorsteher 

(zu beachten: § 10 Abs. 1, §§ 12, 13 AO, 
§§ 10, 16 a, 34 GO) 

 
(1) Außer den ihr oder ihm gesetzlich übertragenen Aufgaben obliegen der 

Amtsvorsteherin oder dem Amtsvorsteher die Entscheidungen, die nicht nach § 10 
AO dem Amtsausschuss vorbehalten sind. §§ 5 und 11 bleiben unberührt. 
Ausgenommen von der Übertragung ist die Entscheidung über die Befangenheit von 
Mitgliedern des Amtsausschusses. 

 
(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

 
1. Stundungen bis zu einem Betrag von 5.000,00 EUR, 

 
2. den Verzicht auf Ansprüche des Amtes und die Niederschlagung solcher 

Ansprüche, die Führung von Rechtstreiten und den Abschluss von Vergleichen, 
soweit ein Betrag von 2.500,00 EUR zu Lasten des Amtes nicht überschritten 
wird, 

 
1 
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3. die Übernahme von Bürgschaften, den Abschluss von Gewährverträgen und die 
Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem 
wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 5.000,00 EUR nicht 
überschritten wird, 

 
4. den Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des 

Vermögensgegenstandes einen Betrag von 10.000,00 EUR nicht übersteigt, 
 

5. den Abschluss von Leasing-Verträgen, soweit der jährliche Mietzins 5.000,00 
EUR nicht übersteigt, 

 
6. die Veräußerung und Belastung von Amtsvermögen, soweit der Wert des 

Vermögensgegenstandes oder die Belastung einen Wert von 5.000,00 EUR, bei 
der unentgeltlichen Veräußerung oder Belastung einen Wert von 1.000,00 EUR 
nicht übersteigt, 

 
7. die Annahme und Vermittlung von Spenden, Schenkungen und ähnlichen 

Zuwendungen bis zu einem Wert 1.000,00 EUR, 
 

8. die Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden sowie die 
Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude, Wohnungen 
und gewerblicher Räume, 

 
9. die Vergabe von Aufträgen, soweit der wirtschaftlichste Bieter den Auftrag 

erhalten soll, 
 

10. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen sowie Gutachten bis zu einem 
Wert von 10.000,00 EUR. 

 
 

§ 4 
Leitende Verwaltungsbeamtin, Leitender Verwaltungsbeamter 

(zu beachten: § 10 Abs. 2, § 15 AO) 
 

(1) Die Leitende Verwaltungsbeamtin oder der Leitende Verwaltungsbeamte führt die 
Geschäfte der laufenden Verwaltung unter der Leitung der Amtsvorsteherin oder des 
Amtsvorstehers. Dazu gehören auch vermögensrechtliche Geschäfte im Sinne des  
§ 10 bis zu den dort festgelegten Wertgrenzen. 

 
(2) Die Leitende Verwaltungsbeamtin oder der Leitende Verwaltungsbeamte berät die 

ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der amtsangehörigen 
Gemeinden. Ziel der Beratung ist es, die rechtmäßige, zweckmäßige und 
wirtschaftliche Wahrnehmung der Verwaltung sowie das Wohl der Einwohnerinnen 
und Einwohner sicherzustellen. Zu der Beratung gehören insbesondere Fragen der 
Anwendung des § 43 GO. Über die Form (mündlich bzw. schriftlich), Zeitpunkt und 
Ort der Beratung entscheidet die Leitende Verwaltungsbeamtin oder der Leitende 
Verwaltungsbeamte nach pflichtgemäßem Ermessen und möglichst in Abstimmung 
mit den ehrenamtlichen Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern. In geeigneten 
Fällen kann die Leitende Verwaltungsbeamtin oder der Leitende Verwaltungsbeamte 
auch eine Mitarbeiterin oder einen Mitarbeiter des Amtes mit der Beratung 
beauftragen. Die Leitende Verwaltungsbeamtin oder der Leitende 
Verwaltungsbeamte unterrichtet die Amtsvorsteherin oder den Amtsvorsteher über 
die Beratungspunkte, die für das gesamte Amt von Bedeutung sind. In 
grundsätzlichen Angelegenheiten soll sich die Leitende Verwaltungsbeamtin oder der 
Leitende Verwaltungsbeamte vor der Beratung mit der Amtsvorsteherin oder dem 
Amtsvorsteher abstimmen. 
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(3) Der Leitenden Verwaltungsbeamtin oder dem Leitenden Verwaltungsbeamten wird 

die Zuständigkeit der obersten Dienstbehörde für die Dienstkräfte des Amtes 
übertragen. 

 
 

§ 5 
Einstellung von Dienstkräften des Amtes 

(zu beachten: §§ 10, 15 AO) 
 

(1) Der Amtsausschuss beschließt über die Einstellung der Dienstkräfte des Amtes. 
 

(2) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher wird ermächtigt, im Einvernehmen mit 
der Leitenden Verwaltungsbeamtin oder dem Leitenden Verwaltungsbeamten gem.  
§ 10 Abs. 3 AO über die Einstellung von Mitarbeiterinnen/Mitarbeitern bis zur 
Besoldungsgruppe A 9 BBesG/Entgeltgruppe 9 TVöD im Rahmen des Stellenplanes 
zu entscheiden. Der Amtsausschuss ist zeitnah zu unterrichten. 

 
 

§ 6 
Gleichstellungsbeauftragte 

(zu beachten: § 22 a AO) 
 

(1) Die Gleichstellungsbeauftragte ist ehrenamtlich tätig. 
 

(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung von 
Frauen und Männern im Amt Eiderkanal bei. Sie ist dabei insbesondere in folgenden 
Aufgabenbereichen tätig: 

 
- Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit des Amtsausschusses und 

der Gemeindevertretungen der amtsangehörigen Gemeinden und der von der 
Amtsvorsteherin oder dem Amtsvorsteher geleiteten Verwaltung, 

 
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkung für Frauen, 

 
- Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen im Amtsgebiet, 

 
- Anbieten von Sprechstunden und Beratung für Hilfe suchende Frauen, 
 
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und 

Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen. 
 

(3) Die Gleichstellungsbeauftragte unterliegt der allgemeinen Dienstaufsicht der 
Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers; sie ist in Ausübung ihrer Tätigkeit an 
fachliche Weisungen der Amtsvorsteherin oder des Amtsvorstehers, der Leitenden 
Verwaltungsbeamtin oder des Leitenden Verwaltungsbeamten nicht gebunden. 

 
(4) Die Amtsvorsteherin oder der Amtsvorsteher und die Leitende Verwaltungsbeamtin 

oder der Leitende Verwaltungsbeamte haben die Gleichstellungsbeauftragte im 
Rahmen ihres Aufgabenbereichs an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass 
deren Initiative, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige Stellungnahmen 
berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie erbetene Auskünfte zu 
erteilen. 
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(5) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene 
Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. Sie kann 
an den Sitzungen des Amtsausschusses und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt 
auch für nichtöffentliche Teile von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der 
Sitzungen sind ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In Angelegenheiten ihres 
Aufgabenbereichs ist ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 
 

§ 7 
Verwaltung 

(zu beachten: §§ 1, 7, 15 a, 23 AO, 
§ 19 a GkZ) 

 
Das Amt Eiderkanal unterhält an seinem Sitz eine eigene Verwaltung. 
 
 

§ 8 
Ständige Ausschüsse 

(zu beachten: §§ 10 a, 24 a AO 
i.V.m. § 16 a GO) 

 
(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 10 a AO werden gebildet: 

 
Finanz- und Personalausschuss 

 
Zusammensetzung: 7 Mitglieder 

 
Aufgabengebiet: 
Finanzwesen, 
Personalangelegenheiten, 
Prüfung der Jahresrechnung 

 
(2) Für jedes Ausschussmitglied wird eine Stellvertreterin oder ein Stellvertreter gewählt. 

In den Ausschuss können auch Bürgerinnen und Bürger gewählt werden, die der 
Gemeindevertretung einer amtsangehörigen Gemeinde angehören oder angehören 
können; ihre Zahl darf die der Mitglieder des Amtsausschusses im Ausschuss nicht 
erreichen. 

 
(3) Dem Ausschuss wird die Entscheidung über die Befangenheit seiner Mitglieder und 

der nach § 10 a Abs. 4 Satz 4 AO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden 
Mitglieder des Amtsausschusses übertragen. 

 
 

§ 9 
Verarbeitung personenbezogener Daten 

(zu beachten: Datenschutz-Grundverordnung, Landesdatenschutzgesetz) 
 

(1) Namen, Anschrift, Funktion, Fraktionszugehörigkeit und Tätigkeitsdauer der 
Mitglieder des Amtsausschusses und der sonstigen Ausschussmitglieder sowie der 
amtsangehörigen Gemeindevertretungen und der sonstigen Ausschussmitglieder 
werden vom Amt zu allen mit der Ausübung des Mandats verbundenen Zwecken 
verarbeitet. Die Daten nach Satz 1 werden auch nach Ausscheiden aus dem Amt zu 
archivarischen Zwecken weiter verarbeitet. 
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(2) Darüber hinaus verarbeitet das Amt Anschrift und Kontoverbindung der in Absatz 1 
Satz 1 genannten Personen für den Zweck der Zahlung von Entschädigungen. Eine 
Übermittlung an Dritte findet nicht statt. 

 
(3) Für den Zweck, Gratulationen auszusprechen, kann das Amt auch das Geburtsdatum 

der in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen verarbeiten, soweit dafür die Einwilligung 
der Betroffenen vorliegt. 

 
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten entsprechend für die Daten von ehrenamtlich Tätigen. 

 
(5) Die Daten nach Absatz 1 Satz 1 werden durch das Amt in geeigneter Weise 

veröffentlicht, gegebenenfalls zusammen mit weiteren Daten nach § 32 Abs. 4 GO. 
 
 

§ 10 
Verträge nach § 24 a AO i.V.m. § 29 Abs. 2 GO) 

 
Verträge des Amtes mit Mitgliedern des Amtsausschusses oder stellvertretenden Mitgliedern 
des Amtsausschusses oder Personen nach § 10 a Abs. 2 AO und juristischen Personen, an 
denen Mitglieder des Amtsausschusses oder stellvertretenden Mitgliedern des 
Amtsausschusses oder Personen nach § 10 a Abs. 2 AO beteiligt sind, sind ohne 
Genehmigung des Amtsausschusses rechtsverbindlich, wenn sie sich innerhalb einer 
Wertgrenze von 5.000,00 EUR, bei wiederkehrenden Leistungen von monatlich 500,00 EUR 
halten. Ist dem Abschluss eines Vertrages eine Ausschreibung vorausgegangen und der 
Zuschlag unter Anwendung des für die jeweilige Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt, 
so ist der Vertrag ohne Genehmigung des Amtsausschusses rechtsverbindlich. 
 
 

§ 11 
Verpflichtungserklärungen 

(zu beachten: § 24 a AO i.V.m. § 51 Abs. 4 GO) 
 
Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 10.000,00 EUR, bei wiederkehrenden 
Leistungen monatlich 1.000,00 EUR nicht übersteigt, sind rechtsverbindlich, auch wenn sie 
nicht den Formvorschriften des § 24 a AO in Verbindung mit § 51 Abs. 2 und 3 GO 
entsprechen. 
 
 

§ 12 
Veröffentlichungen 

(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung) 
 

(1) Satzungen des Amtes Eiderkanal werden durch Abdruck im Amtlichen 
Bekanntmachungsblatt des Amtes Eiderkanal veröffentlicht. Es trägt die Bezeichnung 
„Bekanntmachungsblatt des Amtes Eiderkanal“ und erscheint jeden Freitag, sofern 
Veröffentlichungen vorliegen; bei dringendem und unaufschiebbarem 
Bekanntmachungsbedarf kann das Bekanntmachungsblatt auch an einem anderen 
Wochentag erscheinen. Fällt das Erscheinungsdatum auf einen Feiertag, so 
erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor liegenden Werktag. 

 
Das Bekanntmachungsblatt ist kostenlos bei der Amtsverwaltung in Osterrönfeld, 
Schulstraße 36, oder in Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, erhältlich. Es kann 
außerdem im Internet unter der Adresse www.amt-eiderkanal.de eingesehen werden. 
Das Bekanntmachungsblatt kann auch kostenlos als Newsletter abonniert werden. 
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(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist in 
der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen Monat, 
soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der Auslegung 
sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel zu vermerken. 

 
(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen ebenfalls 

in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 
 

§ 13 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 1. Juni 2018 in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 11. Januar 2007, zuletzt geändert durch 

Satzung vom 13. November 2013, außer Kraft. 
 
 
Die Genehmigung nach § 24 a der Amtsordnung in Verbindung mit § 4 Abs. 1 der 
Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des Landrates des Kreises Rendsburg-
Eckernförde am 27. November 2018 erteilt. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
 
Osterrönfeld, den 30.11.2018 
 
gez. Kläschen 
 
(Raimer Kläschen) 
Amtsvorsteher 

6 
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Hauptsatzung der Gemeinde Haßmoor 
(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. S. 57) in der derzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung vom 18. September 2018 und mit Genehmigung des Landrats des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung der Gemeinde Haßmoor 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Wappen, Flagge, Siegel 
(zu beachten: § 12 GO) 

 
(1) Für die Beschreibung des Wappens der Gemeinde Haßmoor gilt folgender 

Wortlaut: 
„In Grün ein ruhender goldener Damhirsch unter drei schwebenden silbernen 
Rohrkolben 1:2“. 

 
(2) Für die Beschreibung der Flagge der Gemeinde Haßmoor gilt folgender Wortlaut: 

„Auf grünem Flaggentuch die Figuren des Gemeindewappens in flaggengerechter 
Tinktur“. 

 
(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde Haßmoor zeigt das Gemeindewappen mit der 

Umschrift 
„Gemeinde Haßmoor Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

 
(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung 

der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Diese oder dieser kann die 
Verwendung für bestimmte Zwecke auch allgemein genehmigen. 

 
 

§ 2 
Bürgermeisterin/Bürgermeister 

(zu beachten: §§ 16 a, 27, 28, 34, 35, 43, 47, 50 und 51 GO) 
 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben. 

 
(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

 
1. Stundungen bis zu einem Betrag von 2.000,00 EUR, 

 
2. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und Niederschlagung solcher 

Ansprüche, Führung von Rechtsstreiten und Abschluss von Vergleichen, 
soweit ein Betrag von 1.000,00 EUR zu Lasten der Gemeinde nicht 
überschritten wird, 

 
3. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und 

Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem 
wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 2.000,00 EUR nicht 
überschritten wird, 
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4. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des 
Vermögensgegenstandes einen Betrag von 5.000,00 EUR nicht übersteigt, 

 
5. Abschluss von Miet- und Leasingverträgen, soweit der jährliche Mietzins 

2.000,00 EUR nicht übersteigt, 
 

6. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des 
Vermögens oder die Belastung einen Wert von 2.000,00 EUR, bei der 
unentgeltlichen Veräußerung oder Belastung einen Wert von 1.000,00 EUR, 
nicht übersteigt, 

 
7. Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder anderen 

Zuwendungen bis zu einem Wert von 500,00 EUR, 
 

8. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden sowie die 
Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude, 
Wohnungen und gewerblicher Räume, 

 
9. Vergabe von Aufträgen, soweit der wirtschaftlichste Bieter den Auftrag 

erhalten soll, 
 

10. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen sowie Gutachten bis zu 
einem Wert von 5.000,00 EUR, 

 
11. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht gem. § 24 ff. BauGB, 

 
12. Entscheidung über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß  

§ 36 BauGB. 
 
 

§ 3 
Gleichstellungsbeauftragte 

(zu beachten: § 22 a Abs. 5 AO, 
§ 2 Abs. 4 GO) 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Eiderkanal kann an den Sitzungen der 

Gemeindevertretungen und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch für nicht 
öffentliche Teile von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr 
rechtzeitig bekannt zu geben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr 
auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern in der Gemeinde bei. Sie ist dabei insbesondere in 
folgenden Aufgabenbereichen tätig: 

 
- Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Gemeindevertretung, 

 
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, z.B. auch 

bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes, 
 

- Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der 
Gemeinde, 

 

2 
 

650



- Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen, 
 

- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und 
Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen. 

 
(3) Sie ist im Rahmen ihres Aufgabenbereichs an allen Vorhaben so frühzeitig zu 

beteiligen, dass ihre Initiativen, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige 
Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie erbetene 
Auskünfte zu erteilen. 

 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene 

Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. 
 
 

§ 4 
Ständige Ausschüsse 

(zu beachten: §§ 16 a, 45, 46, 94 Abs. 5, 95 n Abs. 5 GO) 
 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 
 

a) Finanzausschuss    Aufgaben 
3 Gemeindevertreterinnen und –vertreter Finanzwesen, 

Grundstücksangelegenheiten, 
Steuern, Stundungen 

 
b) Bau- und Wegeausschuss   Bau- und Wegewesen, 

4 Mitglieder, davon höchstens 1 Bürgerin Ortsentwässerung, 
oder 1 Bürger, die der Umweltfragen 
Gemeindevertretung angehören können 

 
c) Kultur- und Sozialausschuss   Förderung und Pflege des 

4 Mitglieder, davon höchstens 1 Bürgerin Sports, Kultur- und 
oder 1 Bürger, die der    Gemeinschaftswesen, 
Gemeindevertretung angehören können Büchereiwesen, 

Schulangelegenheiten, Soziales 
 

d) Ausschuss zur Prüfung der   Prüfung der Jahresrechnung 
Jahresrechnung 
3 Gemeindevertreterinnen und –vertreter 

 
(2) Neben den in Absatz 1 genannten ständigen Ausschüssen der 

Gemeindevertretung werden die nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu 
bildenden Ausschüsse bestellt. 

 
(3) Auf Vorschlag der Fraktionen werden von jeder Fraktion bis zu 2 stellvertretende 

Mitglieder je Ausschuss gewählt. Ein stellvertretendes Ausschussmitglied wird 
tätig, wenn ein Ausschussmitglied seiner Fraktion oder ein auf Vorschlag seiner 
Fraktion gewähltes sonstiges Mitglied verhindert ist (Poolvertretung). Die 
stellvertretenden Ausschussmitglieder einer Fraktion vertreten in der Reihenfolge 
ihrer Wahl. 
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(4) Zu stellvertretenden Ausschussmitgliedern können auch Bürgerinnen und Bürger 
gewählt werden, die der Gemeindevertretung angehören können. 

 
(5) Die Zahl der Ausschusssitze kann sich durch Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 

GO (Überproportionalitätsmandate, beratendes Grundmandat) erhöhen. 
 

Als zusätzliche Mitglieder im Sinne des § 46 Abs. 2 GO, einschließlich deren 
Stellvertretende, können in die Ausschüsse a) bis d) auch Bürgerinnen und 
Bürger entsandt werden, die der Gemeindevertretung angehören können. 

 
(6) Für besondere ausschussübergreifende Maßnahmen kann die 

Gemeindevertretung zeitlich befristete Ausschüsse (Projektausschüsse) bilden, 
ihre Aufgaben bestimmen und ihnen bestimmte Entscheidungen übertragen. 

 
(7) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder 

und der nach § 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden 
Mitglieder der Gemeindevertretung übertragen. 

 
 

§ 5 
Gemeindevertretung 

(zu beachten: §§ 27, 28 GO) 
 
Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach §§ 27 und 28 GO zugewiesenen 
Entscheidungen, soweit sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister 
oder auf ständige Ausschüsse übertragen hat. 
 
 

§ 6 
Einwohnerversammlung 
(zu beachten: § 16 b GO) 

 
(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann eine Versammlung der 

Einwohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, 
die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt. Die 
Einwohnerversammlung kann auch begrenzt auf Teile des Gemeindegebietes 
durchgeführt werden. 

 
(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der 

Gemeindevertretung eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann 
aus der Einwohnerversammlung ergänzt werden, wenn mindestens 1/3 der 
anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben. 

 
(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die 

Einwohnerversammlung. Sie oder er kann die Redezeit bis zu 3 Minuten je 
Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ordnungsmäßigen 
Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 
Hausrecht aus. 

 
(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet der 

Einwohnerversammlung über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt 
diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das 
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Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der 
Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die 
Anregungen und Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, 
wenn für sie die Stimmen von mehr als 50 % der anwesenden Einwohnerinnen 
und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung über Anregungen und 
Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zulässig. 

 
(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die 

Niederschrift soll mindestens enthalten: 
 

1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung, 
 

2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner, 
 

3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren, 
 

4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde, und 
 

5. das Ergebnis der Abstimmung. 
 

Die Niederschrift wird von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
und der Protokollführerin oder dem Protokollführer unterzeichnet. 

 
(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der 

Gemeindevertretung behandelt werden müssen, sollen dieser zur nächsten 
Sitzung zur Beratung vorgelegt werden. 

 
 

§ 7 
Verträge nach § 29 Abs. 2 GO 

 
Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen oder -vertretern, Mitgliedern oder 
stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 und 4 GO oder der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen 
Gemeindevertreterinnen oder -vertreter, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der 
Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 und 4 GO oder die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindevertretung 
rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die jeweilige 
Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den Betrag von 
5.000,00 EUR, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von 500,00 EUR im 
Monat, nicht übersteigt. 
 
 

§ 8 
Verpflichtungserklärungen 

(zu beachten: § 51 GO) 
 
Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 5.000,00 EUR, bei 
wiederkehrenden Leistungen monatlich 500,00 EUR, nicht übersteigt, sind 
rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvorschriften des § 51 Abs. 2 und 3 GO 
entsprechen. 
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§ 9 
Veröffentlichungen 

(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung, 
§§ 4 a, 6 a und 10 a BauGB) 

 
(1) Satzungen der Gemeinde Haßmoor werden durch Abdruck im Amtlichen 

Bekanntmachungsblatt des Amtes Eiderkanal veröffentlicht. Es trägt die 
Bezeichnung „Bekanntmachungsblatt des Amtes Eiderkanal“ und erscheint jeden 
Freitag, sofern Veröffentlichungen vorliegen; bei dringendem und 
unaufschiebbarem Bekanntmachungsbedarf kann das Bekanntmachungsblatt 
auch an einem anderen Wochentag erscheinen. Fällt das Erscheinungsdatum auf 
einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor liegenden 
Werktag. 

 
Das Bekanntmachungsblatt ist kostenlos bei der Amtsverwaltung in Osterrönfeld, 
Schulstraße 36, oder in Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, erhältlich. Es kann 
außerdem im Internet unter der Adresse www.amt-eiderkanal.de eingesehen 
werden. Das Bekanntmachungsblatt kann auch kostenlos als Newsletter 
abonniert werden. 

 
(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist 

in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen 
Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der 
Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel 
zu vermerken. 

 
(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen 

ebenfalls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 

(4) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche örtliche Bekanntmachungen der 
Gemeinde werden zusätzlich ins Internet unter der Adresse www.amt-
eiderkanal.de eingestellt. Hierauf wird im „Bekanntmachungsblatt des Amtes 
Eiderkanal“ hingewiesen. 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 1. Juni 2018 in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 18. März 2008, zuletzt geändert durch 

Satzung vom 27. Dezember 2017, außer Kraft. 
 
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 
Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 27. November 2018 erteilt. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Haßmoor, den 30.11.2018 
 
gez. Voss 
(Eggert Voss) 
Bürgermeister 
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Hauptsatzung der Gemeinde Osterrönfeld 
(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. S. 57) in der derzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung vom 27. September 2018 und mit Genehmigung des Landrats des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung der Gemeinde Osterrönfeld 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Wappen, Flagge, Siegel 
(zu beachten: § 12 GO) 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde Osterrönfeld zeigt in Gold ein blauer 

Schrägwellenbalken, darüber ein rotes, achtspeichiges Wagenrad, darunter ein 
schwarzes ornamentiertes, eisenzeitliches Keramikgefäß, eingeschlossen von 
acht, vier zu vier gestellten roten Dreiecken. 

 
(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf blauem Flaggentuch das Gemeindewappen etwas 

aus der Mitte zur Stange hin verschoben. Unweit des oberen und des unteren 
Randes des Flaggentuches ist je ein waagerechter gelber Streifen. 

 
(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde Osterrönfeld zeigt das Gemeindewappen mit der 

Umschrift „Gemeinde Osterrönfeld Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 
 

(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung 
der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Diese oder dieser kann die 
Verwendung für bestimmte Zwecke auch allgemein genehmigen. 

 
 

§ 2 
Bürgermeisterin/Bürgermeister 

(zu beachten: §§ 16 a, 27, 28, 34, 35, 43, 47, 50 und 51 GO) 
 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben. 

 
(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

 
1. Stundungen bis zu einem Betrag von 5.000,00 EUR, 

 
2. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und Niederschlagung solcher 

Ansprüche, Führung von Rechtsstreiten und Abschluss von Vergleichen, 
soweit ein Betrag von 2.500,00 EUR zu Lasten der Gemeinde nicht 
überschritten wird, 

 
3. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und 

Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem 
wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 5.000,00 EUR nicht 
überschritten wird, 
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4. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des 
Vermögensgegenstandes einen Betrag von 10.000,00 EUR nicht übersteigt, 

 
5. Abschluss von Miet- und Leasingverträgen, soweit der jährliche Mietzins 

5.000,00 EUR nicht übersteigt, 
 

6. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des 
Vermögens oder die Belastung einen Wert von 5.000,00 EUR, bei der 
unentgeltlichen Veräußerung oder Belastung einen Wert von 1.000,00 EUR, 
nicht übersteigt, 

 
7. Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder anderen 

Zuwendungen bis zu einem Wert von 1.000,00 EUR, 
 

8. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden sowie die 
Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude, 
Wohnungen und gewerblicher Räume, 

 
9. Vergabe von Aufträgen, soweit der wirtschaftlichste Bieter den Auftrag 

erhalten soll, 
 

10. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen sowie Gutachten bis zu 
einem Wert von 10.000,00 EUR, 

 
11. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht gem. §§ 24 ff. 

BauGB, 
 

12. Entscheidung über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß  
§ 36 BauGB. 

 
 

§ 3 
Gleichstellungsbeauftragte 

(zu beachten: § 22 a Abs. 5 AO, 
§ 2 Abs. 4 GO) 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Eiderkanal kann an den Sitzungen der 

Gemeindevertretungen und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch für nicht 
öffentliche Teile von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr 
rechtzeitig bekannt zu geben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr 
auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern in der Gemeinde bei. Sie ist dabei insbesondere in 
folgenden Aufgabenbereichen tätig: 

 
- Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Gemeindevertretung, 

 
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, z.B. auch 

bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes, 
 

- Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der 
Gemeinde, 
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- Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen, 

 
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und 

Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen. 
 

(3) Sie ist im Rahmen ihres Aufgabenbereichs an allen Vorhaben so frühzeitig zu 
beteiligen, dass ihre Initiativen, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige 
Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie erbetene 
Auskünfte zu erteilen. 

 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene 

Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. 
 
 

§ 4 
Ständige Ausschüsse 

(zu beachten: §§ 16 a, 45, 46, 94 Abs. 5, 95 n Abs. 5 GO) 
 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 
 

a) Finanz- und Personalausschuss 
 

Zusammensetzung: 
7 Mitglieder, davon höchstens 3 Bürgerinnen und Bürger, die der 
Gemeindevertretung angehören können 

 
Aufgabengebiet: 
Personalangelegenheiten, Verträge, Satzungswesen, Finanzwesen, Grunderwerb 
und Veräußerung, Steuern, Abgaben, Gewerbeangelegenheiten, Entscheidungen 
über Zuschussanträge, soweit nicht den Zuschussrichtlinien entsprechend, 
Prüfung der Jahresrechnung 

 
b) Planungs- und Umweltausschuss 

 
Zusammensetzung: 
7 Mitglieder, davon höchstens 3 Bürgerinnen und Bürger, die der 
Gemeindevertretung angehören können 

 
Aufgabengebiet: 
Bauleitplanung, Umweltschutz, Landschaftspflege, Dorfverschönerung, Straßen- 
und Wegeneubau, Fremdenverkehr, Tourismus, Denkmalschutz 

 
Der Ausschuss nimmt Angelegenheiten des Kleingartenausschusses wahr. 

 
c) Verkehrs- und Werkausschuss 

 
Zusammensetzung: 
7 Mitglieder, davon höchstens 3 Bürgerinnen und Bürger, die der 
Gemeindevertretung angehören können 
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Aufgabengebiet: 
Bauhof, Freibad, Angelegenheiten des Brandschutzes, Ver- und Entsorgung, 
Straßen- und Wegeunterhaltung, Straßenbeleuchtung, Unterhaltung der 
gemeindeeigenen Grundstücke und Liegenschaften, Hoch- und Tiefbau, 
Verkehrswesen, Denkmalpflege 

 
d) Sozial- und Kulturausschuss 

 
Zusammensetzung: 
7 Mitglieder, davon höchstens 3 Bürgerinnen und Bürger, die der 
Gemeindevertretung angehören können 

  
Aufgabengebiet: 
Kultur- und Gemeinschaftswesen, Büchereiwesen, Sport-, Jugend-, Sozial- , 
Gesundheits- und Wohnungswesen, Familien- und Jugendhilfe, Seniorenarbeit, 
Partnerschaftspflege. 

 
(2) Neben den in Absatz 1 genannten ständigen Ausschüssen der 

Gemeindevertretung werden die nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu 
bildenden Ausschüsse bestellt. 
 

(3) Auf Vorschlag der Fraktionen werden von jeder Fraktion bis zu 2 stellvertretende 
Mitglieder je Ausschuss gewählt. Ein stellvertretendes Ausschussmitglied wird 
tätig, wenn ein Ausschussmitglied seiner Fraktion oder ein auf Vorschlag seiner 
Fraktion gewähltes sonstiges Mitglied verhindert ist (Poolvertretung). Die 
stellvertretenden Ausschussmitglieder einer Fraktion vertreten in der Reihenfolge 
ihrer Wahl. 

 
(4) Zu stellvertretenden Ausschussmitgliedern können auch Bürgerinnen und Bürger 

gewählt werden, die der Gemeindevertretung angehören können. 
 

(5) Die Zahl der Ausschusssitze kann sich durch Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 
GO (Überproportionalitätsmandate, beratendes Grundmandat) erhöhen. 

 
Als zusätzliche Mitglieder im Sinne des § 46 Abs. 2 GO, einschließlich deren 
Stellvertretende, können in die Ausschüsse a) bis d) auch Bürgerinnen und 
Bürger entsandt werden, die der Gemeindevertretung angehören können. 

 
(6) Für besondere ausschussübergreifende Maßnahmen kann die 

Gemeindevertretung zeitlich befristete Ausschüsse (Projektausschüsse) bilden, 
ihre Aufgaben bestimmen und ihnen bestimmte Entscheidungen übertragen. 

 
(7) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder 

und der nach § 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden 
Mitglieder der Gemeindevertretung übertragen. 
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§ 5 
Gemeindevertretung 

(zu beachten: §§ 27, 28 GO) 
 
Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach §§ 27 und 28 GO zugewiesenen 
Entscheidungen, soweit sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister 
oder auf ständige Ausschüsse übertragen hat. 
 
 

§ 6 
Einwohnerversammlung 
(zu beachten: § 16 b GO) 

 
(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann eine Versammlung der 

Einwohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, 
die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt. Die 
Einwohnerversammlung kann auch begrenzt auf Teile des Gemeindegebietes 
durchgeführt werden. 

 
(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der 

Gemeindevertretung eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann 
aus der Einwohnerversammlung ergänzt werden, wenn mindestens 1/3 der 
anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben. 

 
(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die 

Einwohnerversammlung. Sie oder er kann die Redezeit bis zu 3 Minuten je 
Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ordnungsmäßigen 
Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 
Hausrecht aus. 

 
(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet der 

Einwohnerversammlung über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt 
diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das 
Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der 
Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die 
Anregungen und Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, 
wenn für sie die Stimmen von mehr als 50 % der anwesenden Einwohnerinnen 
und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung über Anregungen und 
Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zulässig. 

 
(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die 

Niederschrift soll mindestens enthalten: 
 

1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung, 
 

2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner, 
 

3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren, 
 

4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde, und 
 

5. das Ergebnis der Abstimmung. 
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Die Niederschrift wird von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
und der Protokollführerin oder dem Protokollführer unterzeichnet. 

 
(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der 

Gemeindevertretung behandelt werden müssen, sollen dieser zur nächsten 
Sitzung zur Beratung vorgelegt werden. 

 
 

§ 7 
Verträge nach § 29 Abs. 2 GO 

 
Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen oder -vertretern, Mitgliedern oder 
stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 und 4 GO oder der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen 
Gemeindevertreterinnen oder -vertreter, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der 
Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 und 4 GO oder die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindevertretung 
rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die jeweilige 
Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den Betrag von 
10.000,00 EUR, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von 1.000,00 EUR im 
Monat, nicht übersteigt. 
 
 

§ 8 
Verpflichtungserklärungen 

(zu beachten: § 51 GO) 
 
Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 10.000,00 EUR, bei 
wiederkehrenden Leistungen monatlich 1.000,00 EUR, nicht übersteigt, sind 
rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvorschriften des § 51 Abs. 2 und 3 GO 
entsprechen. 
 
 

§ 9 
Veröffentlichungen 

(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung, 
§§ 4 a, 6 a und 10 a BauGB) 

 
(1) Satzungen der Gemeinde Osterrönfeld werden durch Abdruck im Amtlichen 

Bekanntmachungsblatt des Amtes Eiderkanal veröffentlicht. Es trägt die 
Bezeichnung „Bekanntmachungsblatt des Amtes Eiderkanal“ und erscheint jeden 
Freitag, sofern Veröffentlichungen vorliegen; bei dringendem und 
unaufschiebbarem Bekanntmachungsbedarf kann das Bekanntmachungsblatt 
auch an einem anderen Wochentag erscheinen. Fällt das Erscheinungsdatum auf 
einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor liegenden 
Werktag. 

 
Das Bekanntmachungsblatt ist kostenlos bei der Amtsverwaltung in Osterrönfeld, 
Schulstraße 36, oder in Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, erhältlich. Es kann 
außerdem im Internet unter der Adresse www.amt-eiderkanal.de eingesehen 
werden. Das Bekanntmachungsblatt kann auch kostenlos als Newsletter 
abonniert werden. 

6 
 

660

http://www.amt-eiderkanal.de/


 
(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist 

in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen 
Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der 
Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel 
zu vermerken. 

 
(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen 

ebenfalls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 

(4) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche örtliche Bekanntmachungen der 
Gemeinde werden zusätzlich ins Internet unter der Adresse www.amt-
eiderkanal.de eingestellt. Hierauf wird im „Bekanntmachungsblatt des Amtes 
Eiderkanal“ hingewiesen. 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 1. Juni 2018 in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 7. Dezember 2006, zuletzt geändert durch 

Satzung vom 27. Januar 2014, außer Kraft. 
 
 
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 
Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 27. November 2018 erteilt. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Osterrönfeld, den 29.11.2018 
 
gez. Volquardts 
 
(Hans-Georg Volquardts) 
Bürgermeister 
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Hauptsatzung der Gemeinde Rade bei Rendsburg 
(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. S. 57) in der derzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung vom 13. September 2018 und mit Genehmigung des Landrats des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung der Gemeinde Rade bei 
Rendsburg beschlossen: 
 
 

§ 1 
Wappen, Flagge, Siegel 
(zu beachten: § 12 GO) 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde Rade bei Rendsburg hat folgende Beschreibung: 

„Durch einen silbernen Balken von grün und blau geteilt. Oben 2 gekreuzte 
goldene Ähren, unten goldene Ziegelsteine, 3:2:1“. 

 
(2) Die Gemeindeflagge zeigt auf gleichmäßig geteiltem, oben grünen, unten blauen 

Flaggentuch die Figuren des Gemeindewappens in flaggengerechter Tinktur. 
 

(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde Rade bei Rendsburg zeigt das Gemeindewappen 
mit der Umschrift „Gemeinde Rade bei Rendsburg, Kreis Rendsburg-
Eckernförde“. 

 
(4) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung 

der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Diese oder dieser kann die 
Verwendung für bestimmte Zwecke auch allgemein genehmigen. 

 
 

§ 2 
Bürgermeisterin/Bürgermeister 

(zu beachten: §§ 16 a, 27, 28, 34, 35, 43, 47, 50 und 51 GO) 
 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben. 

 
(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

 
1. Stundungen bis zu einem Betrag von 2.000,00 EUR, 

 
2. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und Niederschlagung solcher 

Ansprüche, Führung von Rechtsstreiten und Abschluss von Vergleichen, 
soweit ein Betrag von 1.000,00 EUR zu Lasten der Gemeinde nicht 
überschritten wird, 

 
3. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und 

Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem 
wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 2.000,00 EUR nicht 
überschritten wird, 

 
4. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des 

Vermögensgegenstandes einen Betrag von 5.000,00 EUR nicht übersteigt, 
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5. Abschluss von Miet- und Leasingverträgen, soweit der jährliche Mietzins 

2.000,00 EUR nicht übersteigt, 
 

6. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des 
Vermögens oder die Belastung einen Wert von 2.000,00 EUR, bei der 
unentgeltlichen Veräußerung oder Belastung einen Wert von 1.000,00 EUR, 
nicht übersteigt, 

 
7. Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder anderen 

Zuwendungen bis zu einem Wert von 500,00 EUR, 
 

8. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden sowie die 
Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude, 
Wohnungen und gewerblicher Räume, 

 
9. Vergabe von Aufträgen, soweit der wirtschaftlichste Bieter den Auftrag 

erhalten soll, 
 

10. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen sowie Gutachten bis zu 
einem Wert von 5.000,00 EUR, 

 
11. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht gem. §§ 24 ff. 

BauGB, 
 

12. Entscheidung über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß  
§ 36 BauGB. 

 
 

§ 3 
Gleichstellungsbeauftragte 

(zu beachten: § 22 a Abs. 5 AO, 
§ 2 Abs. 4 GO) 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Eiderkanal kann an den Sitzungen der 

Gemeindevertretungen und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch für nicht 
öffentliche Teile von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr 
rechtzeitig bekannt zu geben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr 
auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern in der Gemeinde bei. Sie ist dabei insbesondere in 
folgenden Aufgabenbereichen tätig: 

 
- Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Gemeindevertretung, 

 
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, z.B. auch 

bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes, 
 

- Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der 
Gemeinde, 

 
- Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen, 
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- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und 

Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen. 
 

(3) Sie ist im Rahmen ihres Aufgabenbereichs an allen Vorhaben so frühzeitig zu 
beteiligen, dass ihre Initiativen, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige 
Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie erbetene 
Auskünfte zu erteilen. 

 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene 

Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. 
 
 

§ 4 
Ständige Ausschüsse 

(zu beachten: §§ 16 a, 45, 46, 94 Abs. 5, 95 n Abs. 5 GO) 
 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 
 

a) Finanzausschuss    Aufgaben 
5 Mitglieder, davon höchstens 2 Finanzwesen, 
Bürgerinnen und Bürger, die der Grundstücksangelegenheiten, 
Gemeindevertretung angehören können Steuern 

 
b) Bau- und Wegeausschuss 

5 Mitglieder, davon höchstens 2  Bau- und Wegewesen 
Bürgerinnen und Bürger, die der 
Gemeindevertretung angehören können 

 
c) Sport,- Kultur- und Sozialausschuss 

5 Mitglieder, davon höchstens 2 Förderung und Pflege des 
Bürgerinnen und Bürger, die der Sports, Kultur- und 
Gemeindevertretung angehören können Gemeinschaftswesen, 

Büchereiwesen, Sozial- und 
Gesundheitswesen 

 
d) Ausschuss zur Prüfung der 

Jahresrechnung  
3 Gemeindevertreterinnen und –vertreter Prüfung der Jahresrechnung 

 
(2) Neben den in Absatz 1 genannten ständigen Ausschüssen der 

Gemeindevertretung werden die nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu 
bildenden Ausschüsse bestellt. 

 
(3) Auf Vorschlag der Fraktionen werden von jeder Fraktion bis zu 2 stellvertretende 

Mitglieder je Ausschuss gewählt. Ein stellvertretendes Ausschussmitglied wird 
tätig, wenn ein Ausschussmitglied seiner Fraktion oder ein auf Vorschlag seiner 
Fraktion gewähltes sonstiges Mitglied verhindert ist (Poolvertretung). Die 
stellvertretenden Ausschussmitglieder einer Fraktion vertreten in der Reihenfolge 
ihrer Wahl. 
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(4) Zu stellvertretenden Ausschussmitgliedern können auch Bürgerinnen und Bürger 
gewählt werden, die der Gemeindevertretung angehören können. 

 
(5) Die Zahl der Ausschusssitze kann sich durch Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 

GO (Überproportionalitätsmandate, beratendes Grundmandat) erhöhen. 
 

Als zusätzliche Mitglieder im Sinne des § 46 Abs. 2 GO, einschließlich deren 
Stellvertretende, können in die Ausschüsse a) bis c) auch Bürgerinnen und 
Bürger entsandt werden, die der Gemeindevertretung angehören können. 

 
(6) Für besondere ausschussübergreifende Maßnahmen kann die 

Gemeindevertretung zeitlich befristete Ausschüsse (Projektausschüsse) bilden, 
ihre Aufgaben bestimmen und ihnen bestimmte Entscheidungen übertragen. 

 
(7) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder 

und der nach § 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden 
Mitglieder der Gemeindevertretung übertragen. 

 
 

§ 5 
Gemeindevertretung 

(zu beachten: §§ 27, 28 GO) 
 
Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach §§ 27 und 28 GO zugewiesenen 
Entscheidungen, soweit sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister 
oder auf ständige Ausschüsse übertragen hat. 
 
 

§ 6 
Einwohnerversammlung 
(zu beachten: § 16 b GO) 

 
(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann eine Versammlung der 

Einwohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, 
die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt. Die 
Einwohnerversammlung kann auch begrenzt auf Teile des Gemeindegebietes 
durchgeführt werden. 

 
(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der 

Gemeindevertretung eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann 
aus der Einwohnerversammlung ergänzt werden, wenn mindestens 1/3 der 
anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben. 

 
(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die 

Einwohnerversammlung. Sie oder er kann die Redezeit bis zu 3 Minuten je 
Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ordnungsmäßigen 
Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 
Hausrecht aus. 

 
(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet der 

Einwohnerversammlung über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt 
diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das 
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Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der 
Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die 
Anregungen und Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, 
wenn für sie die Stimmen von mehr als 50 % der anwesenden Einwohnerinnen 
und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung über Anregungen und 
Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zulässig. 

 
(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die 

Niederschrift soll mindestens enthalten: 
 

1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung, 
 

2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner, 
 

3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren, 
 

4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde, und 
 

5. das Ergebnis der Abstimmung. 
 

Die Niederschrift wird von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
und der Protokollführerin oder dem Protokollführer unterzeichnet. 

 
(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der 

Gemeindevertretung behandelt werden müssen, sollen dieser zur nächsten 
Sitzung zur Beratung vorgelegt werden. 

 
 

§ 7 
Verträge nach § 29 Abs. 2 GO 

 
Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen oder -vertretern, Mitgliedern oder 
stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 und 4 GO oder der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen 
Gemeindevertreterinnen oder -vertreter, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der 
Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 und 4 GO oder die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindevertretung 
rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die jeweilige 
Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den Betrag von 
5.000,00 EUR, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von 500,00 EUR im 
Monat, nicht übersteigt. 
 
 

§ 8 
Verpflichtungserklärungen 

(zu beachten: § 51 GO) 
 
Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 5.000,00 EUR, bei 
wiederkehrenden Leistungen monatlich 500,00 EUR, nicht übersteigt, sind 
rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvorschriften des § 51 Abs. 2 und 3 GO 
entsprechen. 
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§ 9 
Veröffentlichungen 

(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung, 
§§ 4 a, 6 a und 10 a BauGB) 

 
(1) Satzungen der Gemeinde Rade bei Rendsburg werden durch Abdruck im 

Amtlichen Bekanntmachungsblatt des Amtes Eiderkanal veröffentlicht. Es trägt 
die Bezeichnung „Bekanntmachungsblatt des Amtes Eiderkanal“ und erscheint 
jeden Freitag, sofern Veröffentlichungen vorliegen; bei dringendem und 
unaufschiebbarem Bekanntmachungsbedarf kann das Bekanntmachungsblatt 
auch an einem anderen Wochentag erscheinen. Fällt das Erscheinungsdatum auf 
einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor liegenden 
Werktag. 

 
Das Bekanntmachungsblatt ist kostenlos bei der Amtsverwaltung in Osterrönfeld, 
Schulstraße 36, oder in Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, erhältlich. Es kann 
außerdem im Internet unter der Adresse www.amt-eiderkanal.de eingesehen 
werden. Das Bekanntmachungsblatt kann auch kostenlos als Newsletter 
abonniert werden. 

 
(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist 

in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen 
Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der 
Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel 
zu vermerken. 

 
(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen 

ebenfalls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 

(4) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche örtliche Bekanntmachungen der 
Gemeinde werden zusätzlich ins Internet unter der Adresse www.amt-
eiderkanal.de eingestellt. Hierauf wird im „Bekanntmachungsblatt des Amtes 
Eiderkanal“ hingewiesen. 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 1. Juni 2018 in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 6. Dezember 2001, zuletzt geändert durch 

Satzung vom 27. Dezember 2017, außer Kraft. 
 
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 
Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 27. November 2018 erteilt. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Rade bei Rendsburg, den 29.11.2018 
 
gez. Lütje 
(Hans Stephan Lütje) 
Bürgermeister 

6 
 

667

http://www.amt-eiderkanal.de/
http://www.amt-eiderkanal.de/
http://www.amt-eiderkanal.de/


Hauptsatzung der Gemeinde Schacht-Audorf 
(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. S. 57) in der derzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung vom 20. September 2018 und mit Genehmigung des Landrats des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung der Gemeinde Schacht-Audorf 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Wappen, Flagge, Siegel 
(zu beachten: § 12 GO) 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde Schacht-Audorf zeigt in Silber unter einem erhöhten 

blauen Sparren auf blauem Schildfuß mit vier zwei zu zwei gestellten, flachen 
Zinnen den blauen Rumpf eines (modernen) Seeschiffes (ohne Aufbauten) in 
Frontalansicht. 

 
(2) Die Gemeindeflagge zeigt zwischen zwei blauen, die vordere Hälfte des Lieks 

und die hintere Hälfte des fliegenden Endes abdeckenden Streifen auf weißem 
Flaggentuch die Figuren des Gemeindewappens (ohne Schild). 

 
(3) Das Dienstsiegel der Gemeinde Schacht-Audorf zeigt das Gemeindewappen mit 

der Umschrift: „Gemeinde Schacht-Audorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 
 

(4) Für die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte gilt die „Richtlinie für die 
Verwendung des Wappens der Gemeinde Schacht-Audorf“ in der jeweils 
aktuellen Fassung. 

 
 

§ 2 
Bürgermeisterin/Bürgermeister 

(zu beachten: §§ 16 a, 27, 28, 34, 35, 43, 47, 50 und 51 GO) 
 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben. 

 
(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

 
1. Stundungen bis zu einem Betrag von 5.000,00 EUR, 

 
2. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und Niederschlagung solcher 

Ansprüche, Führung von Rechtsstreiten und Abschluss von Vergleichen, 
soweit ein Betrag von 2.500,00 EUR zu Lasten der Gemeinde nicht 
überschritten wird, 

 
3. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und 

Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem 
wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 5.000,00 EUR nicht 
überschritten wird, 
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4. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des 
Vermögensgegenstandes einen Betrag von 10.000,00 EUR nicht übersteigt, 

 
5. Abschluss von Miet- und Leasingverträgen, soweit der jährliche Mietzins 

5.000,00 EUR nicht übersteigt, 
 

6. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des 
Vermögens oder die Belastung einen Wert von 5.000,00 EUR, bei der 
unentgeltlichen Veräußerung oder Belastung einen Wert von 1.000,00 EUR 
nicht übersteigt, 

 
7. Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder anderen 

Zuwendungen bis zu einem Wert von 1.000,00 EUR, 
 

8. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden sowie die 
Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude, 
Wohnungen und gewerblicher Räume, 

 
9. Vergabe von Aufträgen, soweit der wirtschaftlichste Bieter den Auftrag 

erhalten soll, 
 

10. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen sowie Gutachten bis zu 
einem Wert von 10.000,00 Euro, 

 
11. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht gem. §§ 24 ff. 

BauGB, 
 

12. Entscheidung über die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens gemäß  
§ 36 BauGB. 

 
 

§ 3 
Gleichstellungsbeauftragte 

(zu beachten: § 22 a Abs. 5 AO, 
§ 2 Abs. 4 GO) 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Eiderkanal kann an den Sitzungen der 

Gemeindevertretung und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch für 
nichtöffentliche Teile von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind 
ihr rechtzeitig bekannt zu geben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist 
ihr auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern in der Gemeinde bei. Sie ist dabei insbesondere in 
folgenden Aufgabenbereichen tätig: 

 
- Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Gemeindevertretung, 

 
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, z.B. auch 

bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes, 
 

- Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der 
Gemeinde, 
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- Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen, 

 
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und 

Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen. 
 

(3) Sie ist im Rahmen ihres Aufgabenbereichs an allen Vorhaben so frühzeitig zu 
beteiligen, dass ihre Initiativen, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige 
Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie erbetene 
Auskünfte zu erteilen. 

 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene 

Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. 
 
 

§ 4 
Ständige Ausschüsse 

(zu beachten: §§ 16 a, 45, 46, 94 Abs. 5, 95 n Abs. 5 GO) 
 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 
 

a) Hauptausschuss 
 

Zusammensetzung: 
7 Gemeindevertreterinnen bzw. –vertreter 

 
Aufgabengebiet: 
Personalangelegenheiten 
Vorberatung der Tagesordnung von Sitzungen der Gemeindevertretung 
Angelegenheiten von übergeordneter Bedeutung 

 
b) Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss 

 
Zusammensetzung: 
7 Mitglieder, davon höchstens 3 Bürgerinnen und Bürger, die der 
Gemeindevertretung angehören können 

 
Aufgabengebiet: 
Finanzwesen, Steuern, Abgaben 
Miet- und Pachtangelegenheiten 
Prüfung der Buchführungsunterlagen 
Prüfung des Jahresabschlusses 

 
c) Jugend-, Sport-, Sozial- und Kulturausschuss 

 
Zusammensetzung: 
7 Mitglieder, davon höchstens 3 Bürgerinnen und Bürger, die der 
Gemeindevertretung angehören können 

 
Aufgabengebiet: 
Sportförderung/Sportstätten 
Kinderspielplätze 
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Jugendförderung 
Badeanstalt 
Sozial- und Gesundheitswesen 
Kulturelle Angelegenheiten 
Kindergartenangelegenheiten 

 
d) Bauausschuss 

 
Zusammensetzung: 
7 Mitglieder, davon höchstens 3 Bürgerinnen und Bürger, die der 
Gemeindevertretung angehören können 

 
Aufgabengebiet: 
Bauleitplanung, Straßen- und Wegebau 
Straßenbeleuchtung, Grundstücksangelegenheiten 
Gemeindeeigene Wohn- und Verwaltungsgebäude 

 
e) Umwelt-, Werk- und Kleingartenausschuss 

 
Zusammensetzung: 
7 Mitglieder, davon höchstens 3 Bürgerinnen und Bürger, die der 
Gemeindevertretung angehören können 

 
Aufgabengebiet: 
Umweltschutz 
Naturschutz 
Landschaftspflege 
Friedhofsangelegenheiten 
Wasserversorgung 
Abwasserbeseitigung 
Brandschutz 
Bauhof 
Kleingartenwesen 
Ortsbegrünung 

 
(2) Neben den in Absatz 1 genannten ständigen Ausschüssen der 

Gemeindevertretung werden die nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu 
bildenden Ausschüsse bestellt. 

 
(3) Auf Vorschlag der Fraktionen werden von jeder Fraktion bis zu 2 stellvertretende 

Mitglieder je Ausschuss gewählt. Ein stellvertretendes Ausschussmitglied wird 
tätig, wenn ein Ausschussmitglied seiner Fraktion oder ein auf Vorschlag seiner 
Fraktion gewähltes sonstiges Mitglied verhindert ist (Poolvertretung). Die 
stellvertretenden Ausschussmitglieder einer Fraktion vertreten in der Reihenfolge 
ihrer Wahl. 

 
(4) Zu stellvertretenden Ausschussmitgliedern können auch Bürgerinnen und Bürger 

gewählt werden, die der Gemeindevertretung angehören können. 
 

(5) Die Zahl der Ausschusssitze kann sich durch Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 
GO (Überproportionalitätsmandate, beratendes Grundmandat) erhöhen. 
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Als zusätzliche Mitglieder im Sinne des § 46 Abs. 2 GO, einschließlich deren 
Stellvertretende, können in die Ausschüsse a) bis e) auch Bürgerinnen und 
Bürger entsandt werden, die der Gemeindevertretung angehören können. 

 
(6) Für besondere ausschussübergreifende Maßnahmen kann die 

Gemeindevertretung zeitlich befristete Ausschüsse (Projektausschüsse) bilden, 
ihre Aufgaben bestimmen und ihnen bestimmte Entscheidungen übertragen. 

 
(7) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder 

und der nach § 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden 
Mitglieder der Gemeindevertretung übertragen. 

 
 

§ 5 
Gemeindevertretung 

(zu beachten: §§ 27, 28 GO) 
 
Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach §§ 27 und 28 GO zugewiesenen 
Entscheidungen, soweit sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister 
oder auf ständige Ausschüsse übertragen hat. 
 
 

§ 6 
Einwohnerversammlung 
(zu beachten: § 16 b GO) 

 
(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung kann eine Versammlung der 

Einwohnerinnen und Einwohner einberufen. Das Recht der Gemeindevertretung, 
die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu verlangen, bleibt unberührt. Die 
Einwohnerversammlung kann auch begrenzt auf Teile des Gemeindegebietes 
durchgeführt werden. 

 
(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der 

Gemeindevertretung eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann 
aus der Einwohnerversammlung ergänzt werden, wenn mindestens 1/3 der 
anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben. 

 
(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die 

Einwohnerversammlung. Sie oder er kann die Redezeit bis zu 3 Minuten je 
Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ordnungsmäßigen 
Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 
Hausrecht aus. 

 
(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet der 

Einwohnerversammlung über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt 
diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das 
Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der 
Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die 
Anregungen und Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, 
wenn für sie die Stimmen von mehr als 50 % der anwesenden Einwohnerinnen 
und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung über Anregungen und 
Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zulässig. 
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(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die 
Niederschrift soll mindestens enthalten: 

 
1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung, 

 
2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner, 

 
3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren, 

 
4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde, und 

 
5. das Ergebnis der Abstimmung. 

 
Die Niederschrift wird von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
und der Protokollführerin oder dem Protokollführer unterzeichnet. 

 
(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der 

Gemeindevertretung behandelt werden müssen, sollen dieser zur nächsten 
Sitzung zur Beratung vorgelegt werden. 

 
 

§ 7 
Verträge nach § 29 Abs. 2 GO 

 
Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen oder -vertretern, Mitgliedern oder 
stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 und 4 GO oder der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen 
Gemeindevertreterinnen oder -vertreter, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der 
Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 und 4 GO oder die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindevertretung 
rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die jeweilige 
Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den Betrag von 
10.000,00 EUR, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von 1.000,00 EUR im 
Monat, nicht übersteigt. 
 
 

§ 8 
Verpflichtungserklärungen 

(zu beachten: § 51 GO) 
 
Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 10.000,00 EUR, bei 
wiederkehrenden Leistungen monatlich 1.000,00 EUR, nicht übersteigt, sind 
rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvorschriften des § 51 Abs. 2 und 3 GO 
entsprechen. 
 
 

§ 9 
Veröffentlichungen 

(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung, 
§§ 4 a, 6 a und 10 a BauGB) 

 
(1) Satzungen der Gemeinde Schacht-Audorf werden durch Abdruck im Amtlichen 

Bekanntmachungsblatt des Amtes Eiderkanal veröffentlicht. Es trägt die 
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Bezeichnung „Bekanntmachungsblatt des Amtes Eiderkanal“ und erscheint jeden 
Freitag, sofern Veröffentlichungen vorliegen; bei dringendem und 
unaufschiebbarem Bekanntmachungsbedarf kann das Bekanntmachungsblatt 
auch an einem anderen Wochentag erscheinen. Fällt das Erscheinungsdatum auf 
einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor liegenden 
Werktag. 

 
Das Bekanntmachungsblatt ist kostenlos bei der Amtsverwaltung in Osterrönfeld, 
Schulstraße 36, oder in Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, erhältlich. Es kann 
außerdem im Internet unter der Adresse www.amt-eiderkanal.de eingesehen 
werden. Das Bekanntmachungsblatt kann auch kostenlos als Newsletter 
abonniert werden. 

 
(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist 

in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen 
Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der 
Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel 
zu vermerken. 

 
(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen 

ebenfalls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 

(4) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche örtliche Bekanntmachungen der 
Gemeinde werden zusätzlich ins Internet unter der Adresse www.amt-
eiderkanal.de eingestellt. Hierauf wird im „Bekanntmachungsblatt des Amtes 
Eiderkanal“ hingewiesen. 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 1. Juni 2018 in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 18. Dezember 2006, zuletzt geändert 

durch Satzung vom 11. Oktober 2014, außer Kraft. 
 
Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 
Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 27. November 2018 erteilt. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Schacht-Audorf, den 06.12.2018 
 
gez. Nielsen 
 
(Beate Nielsen) 
Bürgermeisterin 
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Hauptsatzung der Gemeinde Schülldorf 
(Kreis Rendsburg-Eckernförde) 

 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein vom 28. Februar 2003 
(GVOBl. S. 57) in der derzeit geltenden Fassung wird nach Beschlussfassung der 
Gemeindevertretung vom 26. September 2018 und mit Genehmigung des Landrats des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde folgende Hauptsatzung der Gemeinde Schülldorf 
beschlossen: 
 
 

§ 1 
Wappen, Flagge, Siegel 
(zu beachten: § 12 GO) 

 
(1) Das Wappen der Gemeinde Schülldorf zeigt von Rot und Silber im Verhältnis 1 : 2 

stufengiebelförmig (2 Stufen) geteilt, oben drei silberne Ähren nebeneinander; 
unten zwei blaue Fische übereinander. 

 
(2) Das Dienstsiegel der Gemeinde Schülldorf zeigt das Gemeindewappen mit der 

Umschrift  
„Gemeinde Schülldorf, Kreis Rendsburg-Eckernförde“. 

 
(3) Die Verwendung des Gemeindewappens durch Dritte bedarf der Genehmigung 

der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters. Diese oder dieser kann die 
Verwendung für bestimmte Zwecke auch allgemein genehmigen. 

 
 

§ 2 
Bürgermeisterin/Bürgermeister 

(zu beachten: §§ 16 a, 27, 28, 34, 35, 43, 47, 50 und 51 GO) 
 

(1) Der Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister obliegen die ihr oder ihm gesetzlich 
übertragenen Aufgaben. 

 
(2) Sie oder er entscheidet ferner über 

 
1. Stundungen bis zu einem Betrag von 2.000,00 EUR, 

 
2. Verzicht auf Ansprüche der Gemeinde und Niederschlagung solcher 

Ansprüche, Führung von Rechtsstreiten und Abschluss von Vergleichen, 
soweit ein Betrag von 1.000,00 EUR zu Lasten der Gemeinde nicht 
überschritten wird, 

 
3. Übernahme von Bürgschaften, Abschluss von Gewährverträgen und 

Bestellung anderer Sicherheiten für Dritte sowie Rechtsgeschäfte, die dem 
wirtschaftlich gleichkommen, soweit ein Betrag von 2.000,00 EUR nicht 
überschritten wird, 

 
4. Erwerb von Vermögensgegenständen, soweit der Wert des 

Vermögensgegenstandes einen Betrag von 5.000,00 EUR nicht übersteigt, 
 

5. Abschluss von Miet- und Leasingverträgen, soweit der jährliche Mietzins 
2.000,00 EUR nicht übersteigt, 
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6. Veräußerung und Belastung von Gemeindevermögen, soweit der Wert des 

Vermögens oder die Belastung einen Wert von 2.000,00 EUR, bei der 
unentgeltlichen Veräußerung oder Belastung einen Wert von 1.000,00 EUR, 
nicht übersteigt, 

 
7. Annahme oder Vermittlung von Spenden, Schenkungen oder anderen 

Zuwendungen bis zu einem Wert von 500,00 EUR, 
 

8. Anmietung und Anpachtung von Grundstücken und Gebäuden sowie die 
Vermietung und Verpachtung gemeindlicher Grundstücke, Gebäude, 
Wohnungen und gewerblicher Räume, 

 
9. Vergabe von Aufträgen, soweit der wirtschaftlichste Bieter den Auftrag 

erhalten soll, 
 

10. Vergabe von Architekten- und Ingenieurleistungen sowie Gutachten bis zu 
einem Wert von 5.000,00 EUR, 

 
11. Verzichtserklärungen zum gemeindlichen Vorkaufsrecht gem. §§ 24 ff. 

BauGB, 
 

12. Entscheidung über das gemeindliche Einvernehmen zu Vorhaben gemäß § 36 
BauGB. 

 
 

§ 3 
Gleichstellungsbeauftragte 

(zu beachten: § 22 a Abs. 5 AO, 
§ 2 Abs. 4 GO) 

 
(1) Die Gleichstellungsbeauftragte des Amtes Eiderkanal kann an den Sitzungen der 

Gemeindevertretung und der Ausschüsse teilnehmen. Dies gilt auch für nicht 
öffentliche Teile von Sitzungen. Zeit, Ort und Tagesordnung der Sitzung sind ihr 
rechtzeitig bekannt zu geben. In Angelegenheiten ihres Aufgabenbereichs ist ihr 
auf Wunsch das Wort zu erteilen. 

 
(2) Die Gleichstellungsbeauftragte trägt zur Verwirklichung der Gleichberechtigung 

von Frauen und Männern in der Gemeinde bei. Sie ist dabei insbesondere in 
folgenden Aufgabenbereichen tätig: 

 
- Einbringung frauenspezifischer Belange in die Arbeit der Gemeindevertretung, 

 
- Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frauen, z.B. auch 

bei der Aufstellung eines Bebauungsplanes, 
 

- Mitarbeit an Initiativen zur Verbesserung der Situation von Frauen in der 
Gemeinde, 

 
- Anbieten von Sprechstunden und Beratung für hilfesuchende Frauen, 

 
- Zusammenarbeit mit gesellschaftlichen Gruppen, Institutionen, Betrieben und 

Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen. 
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(3) Sie ist im Rahmen ihres Aufgabenbereichs an allen Vorhaben so frühzeitig zu 

beteiligen, dass ihre Initiativen, Anregungen, Vorschläge, Bedenken oder sonstige 
Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie erbetene 
Auskünfte zu erteilen. 

 
(4) Die Gleichstellungsbeauftragte kann in ihrem Aufgabenbereich eigene 

Öffentlichkeitsarbeit betreiben. Dabei ist sie an Weisungen nicht gebunden. 
 
 

§ 4 
Ständige Ausschüsse 

(zu beachten: §§ 16 a, 45, 46, 94 Abs. 5, 95 n Abs. 5 GO) 
 

(1) Die folgenden ständigen Ausschüsse nach § 45 Abs. 1 GO werden gebildet: 
 

a) Finanzausschuss     Aufgaben 
5 Gemeindevertreterinnen und –vertreter Finanzwesen, 

Grundstücksangelegen-
heiten, Steuern, 

 
b) Bau- und Wegeausschuss 

7 Mitglieder, davon höchstens 3 Bürgerinnen 
und Bürger, die der Gemeindevertretung 
angehören können Bau- und 

Wohnungswesen, 
Ortsentwässerung 

 
c) Kultur-, Sport- und Umweltausschuss 

7 Mitglieder, davon höchstens 3 Bürgerinnen 
und Bürger, die der Gemeindevertretung 
angehören können  

Förderung und Pflege des 
Sports, 
Kultur- und 
Gemeinschaftswesen, 
Büchereiwesen, 
Sozial- und 
Gesundheitswesen, 
Umweltschutz und 
Landschaftspflege 

 
d) Ausschuss zur Prüfung der 

Jahresrechnung 
3 Gemeindevertreterinnen und –vertreter Prüfung der 

Jahresrechnung 
 

(2) Neben den in Absatz 1 genannten ständigen Ausschüssen der 
Gemeindevertretung werden die nach besonderen gesetzlichen Vorschriften zu 
bildenden Ausschüsse bestellt. 
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(3) Auf Vorschlag der Fraktionen werden von jeder Fraktion bis zu 2 stellvertretende 
Mitglieder je Ausschuss gewählt. Ein stellvertretendes Ausschussmitglied wird 
tätig, wenn ein Ausschussmitglied seiner Fraktion oder ein auf Vorschlag seiner 
Fraktion gewähltes sonstiges Mitglied verhindert ist (Poolvertretung). Die 
stellvertretenden Ausschussmitglieder einer Fraktion vertreten in der Reihenfolge 
ihrer Wahl. 
 

(4) Zu stellvertretenden Ausschussmitgliedern können auch Bürgerinnen und Bürger 
gewählt werden, die der Gemeindevertretung angehören können. 

 
(5) Die Zahl der Ausschusssitze kann sich durch Anwendung des § 46 Abs. 1 und 2 

GO (Überproportionalitätsmandate, beratendes Grundmandat) erhöhen. 
 

Als zusätzliche Mitglieder im Sinne des § 46 Abs. 2 GO, einschließlich deren 
Stellvertretende, können in die Ausschüsse b) und c) auch Bürgerinnen und 
Bürger entsandt werden, die der Gemeindevertretung angehören können. 

 
(6) Für besondere ausschussübergreifende Maßnahmen kann die 

Gemeindevertretung zeitlich befristete Ausschüsse (Projektausschüsse) bilden, 
ihre Aufgaben bestimmen und ihnen bestimmte Entscheidungen übertragen. 

 
(7) Den Ausschüssen wird die Entscheidung über die Befangenheit ihrer Mitglieder 

und der nach § 46 Abs. 9 GO an den Ausschusssitzungen teilnehmenden 
Mitglieder der Gemeindevertretung übertragen. 

 
 

§ 5 
Gemeindevertretung 

(zu beachten: §§ 27, 28 GO) 
 
Die Gemeindevertretung trifft die ihr nach §§ 27 und 28 GO zugewiesenen 
Entscheidungen, soweit sie sie nicht auf die Bürgermeisterin oder den Bürgermeister 
oder auf ständige Ausschüsse übertragen hat. 
 
 

§ 6 
Einwohnerversammlung 
(zu beachten: § 16 b GO) 

 
(1) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung beruft einmal im Jahr eine 

Versammlung der Einwohnerinnen und Einwohner ein. Das Recht der 
Gemeindevertretung, die Einberufung einer Einwohnerversammlung zu 
verlangen, bleibt unberührt. Die Einwohnerversammlung kann auch begrenzt auf 
Teile des Gemeindegebietes durchgeführt werden. 

 
(2) Für die Einwohnerversammlung ist von der oder dem Vorsitzenden der 

Gemeindevertretung eine Tagesordnung aufzustellen. Die Tagesordnung kann 
aus der Einwohnerversammlung ergänzt werden, wenn mindestens 1/3 der 
anwesenden Einwohnerinnen und Einwohner einverstanden sind. Zeit, Ort und 
Tagesordnung der Einwohnerversammlung sind öffentlich bekannt zu geben. 

 
(3) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung leitet die 

Einwohnerversammlung. Sie oder er kann die Redezeit bis zu 3 Minuten je 
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Rednerin oder Redner beschränken, falls dies zur ordnungsmäßigen 
Durchführung der Einwohnerversammlung erforderlich ist. Sie oder er übt das 
Hausrecht aus. 

 
(4) Die oder der Vorsitzende der Gemeindevertretung berichtet der 

Einwohnerversammlung über wichtige Angelegenheiten der Gemeinde und stellt 
diese zur Erörterung. Einwohnerinnen und Einwohnern ist hierzu auf Wunsch das 
Wort zu erteilen. Über Anregungen und Vorschläge aus der 
Einwohnerversammlung ist offen abzustimmen. Vor der Abstimmung sind die 
Anregungen und Vorschläge schriftlich festzulegen. Sie gelten als angenommen, 
wenn für sie die Stimmen von mindestens 51% der anwesenden Einwohnerinnen 
und Einwohner abgegeben werden. Eine Abstimmung über Anregungen und 
Vorschläge, die nicht Gemeindeangelegenheiten betreffen, ist nicht zulässig. 

 
(5) Über jede Einwohnerversammlung ist eine Niederschrift aufzunehmen. Die 

Niederschrift soll mindestens enthalten: 
 

1. die Zeit und den Ort der Einwohnerversammlung, 
 

2. die Zahl der teilnehmenden Einwohnerinnen und Einwohner, 
 

3. die Angelegenheiten, die Gegenstand der Einwohnerversammlung waren, 
 

4. den Inhalt der Anregungen und Vorschläge, über die abgestimmt wurde, und 
 

5. das Ergebnis der Abstimmung. 
 

Die Niederschrift wird von der oder dem Vorsitzenden der Gemeindevertretung 
und der Protokollführerin oder dem Protokollführer unterzeichnet. 

 
(6) Anregungen und Vorschläge der Einwohnerversammlung, die in der 

Gemeindevertretung behandelt werden müssen, sollen dieser zur nächsten 
Sitzung zur Beratung vorgelegt werden. 

 
 

§ 7 
Verträge nach § 29 Abs. 2 GO 

 
Verträge der Gemeinde mit Gemeindevertreterinnen oder -vertretern, Mitgliedern oder 
stellvertretenden Mitgliedern der Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 und 4 GO oder der 
Bürgermeisterin oder dem Bürgermeister und juristischen Personen, an denen 
Gemeindevertreterinnen oder -vertreter, Mitglieder oder stellvertretende Mitglieder der 
Ausschüsse nach § 46 Abs. 3 und 4 GO oder die Bürgermeisterin oder der 
Bürgermeister beteiligt sind, sind ohne Genehmigung der Gemeindevertretung 
rechtsverbindlich, wenn die Auftragsvergabe unter Anwendung des für die jeweilige 
Auftragsart geltenden Vergaberechts erfolgt ist und der Auftragswert den Betrag von 
5.000,00 EUR, bei wiederkehrenden Leistungen einen Betrag von 500,00 EUR im 
Monat, nicht übersteigt. 
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§ 8 
Verpflichtungserklärungen 

(zu beachten: § 51 GO) 
 
Verpflichtungserklärungen zu Geschäften, deren Wert 5.000,00 EUR, bei 
wiederkehrenden Leistungen monatlich 500,00 EUR, nicht übersteigt, sind 
rechtsverbindlich, auch wenn sie nicht den Formvorschriften des § 51 Abs. 2 und 3 GO 
entsprechen. 
 
 

§ 9 
Veröffentlichungen 

(zu beachten: Bekanntmachungsverordnung, 
§§ 4 a, 6 a und 10 a BauGB) 

 
(1) Satzungen der Gemeinde Schülldorf werden durch Abdruck im Amtlichen 

Bekanntmachungsblatt des Amtes Eiderkanal veröffentlicht. Es trägt die 
Bezeichnung „Bekanntmachungsblatt des Amtes Eiderkanal“ und erscheint jeden 
Freitag, sofern Veröffentlichungen vorliegen; bei dringendem und 
unaufschiebbarem Bekanntmachungsbedarf kann das Bekanntmachungsblatt 
auch an einem anderen Wochentag erscheinen. Fällt das Erscheinungsdatum auf 
einen Feiertag, so erscheint das Bekanntmachungsblatt am davor liegenden 
Werktag. 

 
Das Bekanntmachungsblatt ist kostenlos bei der Amtsverwaltung in Osterrönfeld, 
Schulstraße 36, oder in Schacht-Audorf, Kieler Straße 25, erhältlich. Es kann 
außerdem im Internet unter der Adresse www.amt-eiderkanal.de eingesehen 
werden. Das Bekanntmachungsblatt kann auch kostenlos als Newsletter 
abonniert werden. 

 
(2) Auf die gesetzlich vorgeschriebene Auslegung von Plänen und Verzeichnissen ist 

in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. Die Auslegungsfrist beträgt einen 
Monat, soweit nicht gesetzlich etwas anderes bestimmt ist. Beginn und Ende der 
Auslegung sind auf dem ausgelegten Exemplar mit Unterschrift und Dienstsiegel 
zu vermerken. 

 
(3) Andere gesetzlich vorgeschriebene öffentliche Bekanntmachungen erfolgen 

ebenfalls in der Form des Absatzes 1, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist. 
 

(4) Nach dem Baugesetzbuch erforderliche örtliche Bekanntmachungen der 
Gemeinde werden zusätzlich ins Internet unter der Adresse www.amt-
eiderkanal.de eingestellt. Hierauf wird im „Bekanntmachungsblatt des Amtes 
Eiderkanal“ hingewiesen. 

 
 

§ 10 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Hauptsatzung tritt rückwirkend zum 1. Juni 2018 in Kraft. 

 
(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung vom 12. Juni 2008, zuletzt geändert durch 

Satzung vom 28. Dezember 2017, außer Kraft. 
 

6 
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Die Genehmigung nach § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung wurde durch Verfügung des 
Landrats des Kreises Rendsburg-Eckernförde vom 27. November 2018 erteilt. 
 
Die vorstehende Satzung wird hiermit ausgefertigt und ist bekannt zu machen. 
 
Schülldorf, den 03.12.2018 
 
gez. Tomkowiak 
 
(Siegfried Tomkowiak) 
Bürgermeister 

7 
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1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Schülldorf über 
Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungssatzung) 

______________________________________________________________________ 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 
Januar 2003 (GVOBl. S. 57), der Landesverordnung über Entschädigungen in 
kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung – EntschVO -) vom 3. Mai 2018 
(GVOBl. S. 220), des § 32 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen 
der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) vom 10. Februar 1996 (GVOBl. S. 200), 
der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen 
Feuerwehren und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige 
Feuerwehren - EntschVOfF) vom 28. März 2018 sowie der Richtlinie über die 
Entschädigung von Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren 
(Entschädigungsrichtlinie – EntschRichtl-fF) vom 28. März 2018, jeweils in der derzeit 
geltenden Fassung, wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 3. 
Dezember 2018 die folgende 1. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde 
Schülldorf über Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungssatzung) 
erlassen: 
 

Art. 1 
 

(1) § 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 

„(1) Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter erhalten nach Maßgabe 
der Entschädigungsverordnung ein Sitzungsgeld für die Teilnahme an Sitzungen 
der Gemeindevertretung. Das Sitzungsgeld wird gewährt in Höhe von 60 Prozent 
des Höchstsatzes der Entschädigungsverordnung je Sitzungsteilnahme. Die der 
Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse und die nicht der 
Gemeindevertretung angehörenden Mitglieder der Ausschüsse erhalten für die 
Teilnahme an Sitzungen ein Sitzungsgeld in gleicher Höhe. 

  
(2) Die sich aus Absatz 1 ergebenden Beträge werden nach den mathematischen 
Rundungsregeln auf volle Euro ab- oder aufgerundet.“ 

 
(2) § 7 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 

 
„Der Gerätewartin oder dem Gerätewart wird für die Wartung und Pflege von 
Fahrzeugen nach Maßgabe der Entschädigungsrichtlinie eine monatliche 
Entschädigung in Höhe des Regelsatzes der Richtlinie gewährt.“ 

 
 

Art. 2 
 

(1) Art. 1 Abs. 1 tritt am Tage nach der Bekanntmachung dieser Änderungssatzung 
in Kraft. 
 

(2) Art. 1 Abs. 2 tritt rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
Schülldorf, den 03.12.2018 
 
gez. Tomkowiak 
 
(Siegfried Tomkowiak) 
Bürgermeister 
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2. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Rade bei Rendsburg über 
Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungssatzung) 

______________________________________________________________________ 
 
Aufgrund des § 4 Abs. 1 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein (GO) vom 28. 
Januar 2003 (GVOBl. S. 57), der Landesverordnung über Entschädigungen in kommu-
nalen Ehrenämtern (Entschädigungsverordnung – EntschVO -) vom 3. Mai 2018 
(GVOBl. S. 220), des § 32 des Gesetzes über den Brandschutz und die Hilfeleistungen 
der Feuerwehren (Brandschutzgesetz - BrSchG) vom 10. Februar 1996 (GVOBl. S. 200), 
der Landesverordnung über die Entschädigung der Wehrführungen der freiwilligen Feu-
erwehren und ihrer Stellvertretungen (Entschädigungsverordnung freiwillige Feuerweh-
ren - EntschVOfF) vom 28. März 2018 sowie der Richtlinie über die Entschädigung von 
Mitgliedern der freiwilligen Feuerwehren und der Pflichtfeuerwehren (Entschädigungs-
richtlinie – EntschRichtl-fF) vom 28. März 2018, jeweils in der derzeit geltenden Fassung, 
wird nach Beschlussfassung der Gemeindevertretung vom 29. November 2018 die fol-
gende 2. Satzung zur Änderung der Satzung der Gemeinde Rade bei Rendsburg über 
Entschädigungen in kommunalen Ehrenämtern (Entschädigungssatzung) erlassen: 
 
 

Art. 1 
 
§ 2 Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister erhält nach Maßgabe der Entschädigungs-
verordnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe des zulässigen Höchstsatzes der Ver-
ordnung.“ 
 
 

Art. 2 
 
§ 7 Abs. 3 wird wie folgt neu gefasst: 
 
„Der Gerätewartin oder dem Gerätewart wird für die Wartung und Pflege von Fahrzeu-
gen nach Maßgabe der Entschädigungsrichtlinie eine monatliche Entschädigung in Höhe 
des Regelsatzes der Richtlinie gewährt.“ 
 
 

Art. 3 
 

(1) Art. 1 tritt rückwirkend zum 1. Juni 2018 in Kraft. 
 

(2) Art. 2 tritt rückwirkend zum 1. Januar 2018 in Kraft. 
 
 
Rade bei Rendsburg, den 29.11.2018 
 
gez. Lütje 
 
(Hans Stephan Lütje) 
Bürgermeister 
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Dienstgebäude  Kronshagener Weg 107 , 24116 Kiel | Telefon 0431 23763-0 | Telefax 0431 23763-350 | 
Poststelle-Kiel@LVermGeo.landsh.de | www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de | Buslinien 34,100,101)| 
Öffnungszeiten: Mo - Do von 8.30 bis 15.30 Uhr, Fr von 8.30 bis 12.00 Uhr | 
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente. 

Öffentliche Bekanntmachung 

Das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein – Katasteramt - 

setzt die Vermessungen zum Flurbereinigungsverfahren 

Osterrönfeld I 
fort. 

Die örtlichen Vermessungsarbeiten erstrecken sich auf das gesamte Gemeindegebiet. 

Ich weise insbesondere darauf hin, dass die mit der Schlussvermessung beauftragten Be-

schäftigten die Grundstücke betreten und befahren müssen. Sie sind dazu nach § 35 Abs. 1 

des Flurbereinigungsgesetzes (FlurbG) in der zurzeit gültigen Fassung und § 7 Abs. 1 des 

Gesetzes über die Landesvermessung und das Liegenschaftskataster (Vermessungs- und 

Katastergesetz - VermKatG) vom 12.05.2004 berechtigt. 

Kiel, den 04.12.2018 

Landesamt für Vermessung und 

Geoinformation Schleswig-Holstein 

Katasteramt – Abteilung 3 

Matthias Baldes 

gez.
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Dienstgebäude  Kronshagener Weg 107 , 24116 Kiel | Telefon 0431 23763-0 | Telefax 0431 23763-350 | 
Poststelle-Kiel@LVermGeo.landsh.de | www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de | Buslinien 34,100,101)| 
Öffnungszeiten: Mo - Do von 8.30 bis 15.30 Uhr, Fr von 8.30 bis 12.00 Uhr | 
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente. 

Öffentliche Bekanntmachung 
über die Offenlegung des Liegenschaftskatasters 

Aus Anlass der Flurbereinigung Osterrönfeld I  (Ausführungsanordnung vom 15.10.1962) 
hat das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein  
das Liegenschaftskataster der 

Gemeinde          :    Osterrönfeld 
Gemarkungen   :    Wildes Moor 
Flur                     :    1          

erneuert. 

In dem Zeitraum vom  07.01.2019    bis     06.02.2019   werden in den Diensträumen des 
Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein, Dienstgebäude Kiel, 
Kronshagener Weg107, 24116 Kiel während der Dienststunden 

Montag – Donnerstag  von 8:30 – 15:30 Uhr 
Freitag   von 8:30  - 12:00 Uhr 

das Katasterkarten- und das Katasterbuchwerk , die im Amtlichen Liegenschaftskataster-
Informationssystem (ALKIS) automatisiert geführt werden, offengelegt. 

Mit Ablauf der Offenlegungsfrist gilt das erneuerte Liegenschaftskataster als bekannt gege-
ben und tritt an die Stelle des bisherigen Liegenschaftskatasters. Auszüge aus dem erneu-
erten Katasterbuchwerk werden an die Finanzbehörde abgegeben. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Erneuerung des Liegenschaftskatasters kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein,  
Kronshagener Weg 107, 24116 Kiel, einzulegen. 

Kiel, den 28.11.2018   

gez.
Matthias Baldes
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Für den Maßstab dieses Auszuges aus dem Liegenschaftskataster ist der ausgedruckte Maßstabsbalken maßgebend.

Dieser Auszug ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Vervielfältigung, Umarbeitung, Veröffentlichung und Weitergabe an

Dritte nur mit Zustimmung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein oder zum eigenen Gebrauch

(§ 9 Vermessungs- und Katastergesetz i. d. F. vom 12.05.2004, zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.03.2015).

Übersichtskarte zur Offenlegung
Flurbereinigung Osterrönfeld I
vom 07.01.2019 - 06.02.2019

erstellt: 22.11.2018

Gemarkung: Wildes Moor

Flur: 1

Flurstück: div. Gemeinde: Osterrönfeld

Kreis: Rendsburg-Eckernförde

Landesamt für
Vermessung und Geoinformation

Schleswig-Holstein

Erteilende Stelle: Katasteramt
Kronshagener Weg 107

24116 Kiel
Telefon: 0431 23763-0

E-Mail: Poststelle-Kiel@LVermGeo.landsh.de
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Dienstgebäude  Kronshagener Weg 107 , 24116 Kiel | Telefon 0431 23763-0 | Telefax 0431 23763-350 | 
Poststelle-Kiel@LVermGeo.landsh.de | www.LVermGeoSH.schleswig-holstein.de | Buslinien 34,100,101)| 
Öffnungszeiten: Mo - Do von 8.30 bis 15.30 Uhr, Fr von 8.30 bis 12.00 Uhr | 
E-Mail-Adressen: Kein Zugang für verschlüsselte Dokumente. 

Öffentliche Bekanntmachung 
über die Offenlegung des Liegenschaftskatasters 

Aus Anlass der Flurbereinigung Osterrönfeld I (Ausführungsanordnung vom 15.10.1962) 
hat das Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein  
das Liegenschaftskataster der 

Gemeinden        :    Osterrönfeld und  Rendsburg 
Gemarkung        :    Osterrönfeld 
Flur  :    14          

erneuert. 

In dem Zeitraum vom 07.01.2019    bis 06.02.2019   werden in den Diensträumen des Lan-
desamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein, Dienstgebäude Kiel, 
Kronshagener Weg107, 24116 Kiel während der Dienststunden 

Montag – Donnerstag  von 8:30 – 15:30 Uhr 
Freitag   von 8:30  - 12:00 Uhr 

das Katasterkarten- und das Katasterbuchwerk , die im Amtlichen Liegenschaftskataster-
Informationssystem (ALKIS) automatisiert geführt werden, offengelegt. 

Mit Ablauf der Offenlegungsfrist gilt das erneuerte Liegenschaftskataster als bekannt gege-
ben und tritt an die Stelle des bisherigen Liegenschaftskatasters. Auszüge aus dem erneu-
erten Katasterbuchwerk werden an die Finanzbehörde abgegeben. 

Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen die Erneuerung des Liegenschaftskatasters kann innerhalb eines Monats nach Be-
kanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Nieder-
schrift beim Landesamt für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein,  
Kronshagener Weg 107, 24116 Kiel, einzulegen. 

Kiel, den 28.11.2018   

gez.
Matthias Baldes
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Für den Maßstab dieses Auszuges aus dem Liegenschaftskataster ist der ausgedruckte Maßstabsbalken maßgebend.
Dieser Auszug ist maschinell erstellt und wird nicht unterschrieben. Vervielfältigung, Umarbeitung, Veröffentlichung und Weitergabe an

Dritte nur mit Zustimmung des Landesamtes für Vermessung und Geoinformation Schleswig-Holstein oder zum eigenen Gebrauch
(§ 9 Vermessungs- und Katastergesetz i. d. F. vom 12.05.2004, zuletzt geändert durch Verordnung vom 16.03.2015).

Übersichtskarte zur Offenlegung
Flurbereinigung Osterrönfeld I
vom 07.01-2019 - 06.02.2019
Erstellt am 28.11.2018

Gemarkung: Osterrönfeld
Flur: 14
Flurstück: div. Gemeinde: Osterrönfeld / Rendsburg

Kreis: Rendsburg-Eckernförde

Landesamt für
Vermessung und Geoinformation

Schleswig-Holstein

Erteilende Stelle: Katasteramt
Kronshagener Weg 107

24116 Kiel
Telefon: 0431 23763-0

E-Mail: Poststelle-Kiel@LVermGeo.landsh.de
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